
der 
Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 

und der 
Gemeinde Weißkeißel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Inhalt 
 
 
 
 
 
 
Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
- Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des  
  Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes    
  für 2024 der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
- „Modellprojekt Naturschutzstationen mit  
    Landesschwerpunkt im Landkreis Görlitz“ 
- Ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3  
  Baugesetzbuch (BauGB) des Satzungsbeschlusses und    
  des Inkrafttretens des Vorhabenbezogenen Bebauungs- 
  planes „F&E Gewerbestandort Drachenbergweg" in   
  Weißwasser/O.L. Satzungsplan vom 28.02.2024 
- Die Jagdgenossenschaft Weißwasser lädt zur jährlichen   
  Mitgliederversammlung ein 
 
- Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des 
  Stadtrates am 26.03.2024 gefassten Beschlüsse 
- Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung 
  des Haupt- und Sozialausschusses 
- Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung  
  des Bau- und Wirtschaftsausschusses  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gemeinde Weißkeißel 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 
- Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung 
  des Gemeinderates Weißkeißel am 21.03.2024 
  gefassten Beschlüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber: Große Kreisstadt Weißwasser/O.L.- Der Oberbürgermeister, Marktplatz, 02943 Weißwasser/O.L. 
Verantwortlich für den amtlichen Teil und nichtamtlichen Teil: 
Weißwasser - Oberbürgermeister Torsten Pötzsch oder sein Vertreter im Amt 
Weißkeißel   - Bürgermeister Andreas Lysk oder sein Vertreter im Amt 
Verantwortliche Redakteurin: Frau Sylvana Hallwas, Tel.: 03576/265104, Fax.: 03576/265102 
 
Das Amtsblatt der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. und der Gemeinde Weißkeißel erscheint monatlich.  
Einzelverkaufspreis: 0,25 Euro.  
Bezug: Jahres-Abo 6,00 Euro incl. Porto – Stadtverwaltung Weißwasser/O.L., Hauptverwaltung, Marktplatz (Tel. 03576/265286) 

 
 
 
 

  Jahrgang 22 Freitag, 5. April 2024                       Ausgabe 6/2024 



Weißwasser - 2 -  Nr. 6/2024 
 

Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
und der Gemeinde Weißkeißel 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs  
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2024 

der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
   
Aufgrund von § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen wird der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushalts-
planes 2024 der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. an sieben Arbeitstagen, in der Zeit 
 

vom 25.04.2024 bis 06.05.2024 
 
in der  
 

Stadtverwaltung Weißwasser, Marktplatz, Zimmer 2.17, 02943 Weißwasser/O.L. 
 
in den Zeiten 
 

Montag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
(nach telefonischer Terminabsprache unter 265-253)  

Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch ACHTUNG FEIERTAG 
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  
 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

 
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.  
 
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum 17. Mai 2024 Einwendungen gegen den Entwurf bei der Stadtverwaltung Weißwas-
ser/O.L. unter ref.finanzen@weisswasser.de erheben. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Weißwasser/O.L., den 21.03.2024 
 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

„Modellprojekt Naturschutzstationen mit Landesschwerpunkt im Landkreis Görlitz“ 
 
Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit dem Sächsischen Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) wendet sich naturschutzfachlichen 
Problemfeldern im Landesmaßstab zu, um auf die Herausforderungen zu reagieren, die aus der Klima- und Biodiversitätskrise resultie-
ren.  
 
Das „Modellprojekt Naturschutzstationen mit Landesschwerpunkt im Landkreis Görlitz“ basiert auf einer Kooperation zwischen SME-
KUL, der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz, der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt sowie fünf Natur-
schutzstationen im Landkreis Görlitz. 
 
Das Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ als gemeinnützige GmbH ist hierbei die koordinierende Naturschutzstation und arbeitet in 
enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz zusammen. In das Modellprojekt mit eingebunden sind 
der Landschaftspflegeverband „Oberlausitz“ e.V., der Landschaftspflegeverband „Zittauer Gebirge und Vorland“ e.V., die NABU-
Naturschutzstation Ebersbach und die Naturschutzstation Muskauer Heide. 
 
Das Projekt wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen 
Haushalts. Die Laufzeit des Modellprojektes ist zunächst bis zum 31.12.2026 befristet. 
 
Innerhalb der Projektlaufzeit widmen sich die Naturschutzstationen schwerpunktmäßig seltenen und gefährdeten Lebensräumen und 
Arten mit europäischer, bundesweiter und auch landesspezifischer Relevanz. Zu den ausgewählten Arten und Lebensräumen des Pro-
jektes zählen: 
 

- Rohrweihe 
- Rotbauchunke 
- Wechselkröte 
- Kreuzkröte 
- Kammmolch 
- Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
- Stillgewässer 

(Lebensraumtyp LRT 3130 Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer, LRT 3150 Eutrophe Stillgewässer) 

mailto:ref.finanzen@weisswasser.de
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- Heiden 
(LRT 4010 Feuchte Heiden, LRT 4030 Trockene Heiden) 

- Binnendünen 
(LRT 2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen) 

 
Es sollen in diesem Zusammenhang praxistaugliche Lösungen zum Erhalt und zur Entwicklung genannter Arten und Lebensräume er-
arbeitet werden. Während der Laufzeit des Modellprojektes ist auch die Umsetzung einzelner Maßnahmen geplant. 
 
Die Mitarbeiter*innen der kooperierenden Naturschutzstationen führen ihre Tätigkeit als Beauftragte der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Görlitz durch und können sich als solche ausweisen. Sie sind daher auf Grund von § 65 BNatSchG 
und § 37 Abs. 2 SächsNatSchG ermächtigt, in der freien Landschaft liegende Grundstücke an Gewässern des Landkreises zu 
betreten und die auftragsgemäßen Erhebungen, naturschutzfachlichen Beobachtungen und Vermessungen und ähnliche Un-
tersuchungen vorzunehmen. Eigentümer und Nutzungsberechtigte werden hiermit über diese Tätigkeiten informiert.  
Im Einzelfall ist das Betreten umfriedeter Grundstücke erforderlich. Der jeweilige Eigentümer oder Nutzungsberechtigte wird 
rechtzeitig vorher kontaktiert. 
 
Die Erfassung der Arten und Lebensräume erfolgen in enger Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
Haben Sie Fragen zum Modellprojekt, dann gern per E-Mail: 
Naturschutzbehoerde@kreis-gr.de 
 
Informationen zu den kooperierenden Naturschutzstationen: 
www.naturschutzzentrum-zittau.de 
www.lpv-oberlausitz.de 
www.lpv-zittauergebirge.de 
https://ebersbach.nabu-sachsen.de/ 
https://naturschutz.station-weisswasser.de 
 
 

Ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)  
des Satzungsbeschlusses und des Inkrafttretens des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„F&E Gewerbestandort Drachenbergweg" in Weißwasser/O.L. Satzungsplan vom 28.02.2024 

 
Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr.: RAT/2-14/24 vom 28.02.2024 den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „F & E Gewerbestandort 
Drachenbergweg“ in der Fassung Planstand vom 15. Juni 2023 (Planzeichnung Teil A und Textliche Festsetzungen Teil B) als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.  
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt und bedarf keiner Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde.  
Der Bebauungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung, somit am 05.04.2024, in Kraft.  
Jedermann kann den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab dem heutigen Tag in den Diensträumen des Referates Bau und Stadt-
planung der Stadtverwaltung Weißwasser/O.L. im Rathaus, Marktplatz, Zimmer Nr. 1.39, während der Dienstzeit  
 
Mo  9.00 – 12.00 Uhr  
Di  9.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr  
Do  9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr  
Fr  9.00 – 12.00 Uhr  
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Zusätzlich können die vollständigen Unterlagen auf der Internetseite der Stadt Weißwasser unter http://www.weisswasser.de/ sowie auf 
dem Zentralen Landesportal Sachsen unter https://www.buergerbeteiligung.sachsen.de/ eingesehen werden.  
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel 
der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 
1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Hinweis auf § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO)  
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten 1 Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
 
Dies gilt nicht, wenn  
 

1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2.Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

mailto:Naturschutzbehoerde@kreis-gr.de
http://www.naturschutzzentrum-zittau.de/
http://www.lpv-oberlausitz.de/
http://www.lpv-zittauergebirge.de/
https://ebersbach.nabu-sachsen.de/
https://naturschutz.station-weisswasser.de/
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3.der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,  
4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist  

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder  
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 
 
Weißwasser, den 05.04.2024        Der Oberbürgermeister 
 
 

Die Jagdgenossenschaft Weißwasser lädt gemäß § 9 Bundesjagdgesetz (BJagdG) i.V.m. § 11 Sächsisches Landesjagdgesetz  
(SächsJagdG) zur jährlichen Mitgliederversammlung ein 

 
Die Jagdgenossenschaft Weißwasser lädt gemäß § 9 Bundesjagdgesetz (BJagdG) i.V.m. § 11 Sächsisches Landesjagdgesetz (Sächs-
JagdG) alle Eigentümer von bejagbaren Flächen der Gemarkung Weißwasser, sofern sie nicht zu einem der angrenzenden Eigenjagd-
bezirke gehören, zur jährlichen Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft ein.  
 
Termin: 16.05.2024 Zeit: 18.00 Uhr  
Ort: Gaststätte „Zur Friedenseiche“ in Weißwasser 
 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung der Teilnehmer  
2. Bericht des Jagdpächters über den Verlauf des Jagdjahres  
3. Bericht zur Kassenlage  
4. Beschluss zur Verwendung des Jagdpachtüberschusses des Jagdjahres 2023/24  
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers für das Jagdjahr 2023/24 
6. Antrag des Jagdpächters zum Erlass der Jagdpacht für das Jagdjahr 2024/25 
7. Informationen / Anfragen  
 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle Eigentümer von bejagbaren Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenos-
senschaft umfasst. Diese sind in einem Verzeichnis über die Jagdgenossen (Jagdflächenkataster) erfasst. Eigentümer von Grundflä-
chen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.  
Die Einladung wird hiermit, entsprechend § 5 der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Be-
kanntgabe - Bekanntmachungssatzung – der Großen Kreisstadt Weißwasser durch Einrücken in das "Amtsblatt der Großen Kreisstadt 
Weißwasser/O.L." bekannt gemacht.  
Die Einsicht in das Jagdflächenkataster, mit Ausnahme der personenbezogenen Daten, ist nach vorheriger Anmeldung über den Jagd-
vorstand möglich.  
 
Weißwasser, den 08.04.2024  
Der Jagdvorstand 
 
 

Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am 26.03.2024 
gefassten Beschlüsse 

 
RAT/3-22/24 

Beschluss über das Städtebauliche Entwicklungskonzept (SEKO) als  
Fördergebietskonzept für das Fördergebiet SZP "Soziale Mitte" 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss das Städtebauliche Entwicklungskonzept (SEKO) als Fördergebiets-
konzept für das Gebiet „Soziale Mitte“ im Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam 
gestalten“ (SZP). 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   14 
Ja-Stimmen:   14 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

RAT/3-23/24 
Beschluss über das Städtebauliche Entwicklungskonzept (SEKO) als Fördergebietskonzept  

für das Fördergebiet WEP "Südstadt" 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss das Städtebauliche Entwicklungskonzept (SEKO) als Fördergebiets-
konzept für das Gebiet „Südstadt“ im Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestal-
ten“ (WEP). 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   14 
Ja-Stimmen:   14 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
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RAT/3-24/24 
Ankauf eines Grundstückes in der Gemarkung Weißwasser, Flur 16, Flurstück 1030  

mit einer Größe von 2.751 m², Lage: George-Beck-Straße 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss den Ankauf des Grundstücks in der Gemarkung Weißwasser, Flur 16, 
Flurstücke 1030 mit 2.751 m² zu einem Kaufpreis von 43.687,00 € zzgl. der Notar- und Gerichtskosten sowie der Grunderwerbssteuer.  
Es wird gleichzeitig eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 48.000,00 € im Produktkonto 11130500.01000000 zur finanziellen Si-
cherung dieses Grunderwerbs genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich abgelehnt 
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   15 
Ja-Stimmen:   1 
Nein-Stimmen:   14 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

RAT/3-25/24 
Sanierung Bahnhof Weißwasser/O.L. - Gesicht und Tor zur Stadt - Vergabe Los 8 Tischlerarbeiten Fenster/Außentüren 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss die Firma aus, 02708 Löbau, mit dem Los 8 - Tischlerarbeiten  
Fenster/Außentüren für das Bauvorhaben "Sanierung Bahnhof Weißwasser/O.L. - Gesicht und Tor zur Stadt" zu einem  
Preis von 212.894,90 € brutto zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   15 
Ja-Stimmen:   15 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

 
RAT/3-26/24 

Sanierung Bahnhof Weißwasser/O.L. - Gesicht und Tor zur Stadt - Vergabe Los 24 Lüftungsinstallation 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss die Firma aus, 02739 Eibau-Neueibau, mit dem Los 24 - Lüftungsinstal-
lation für das Bauvorhaben "Sanierung Bahnhof Weißwasser/O.L. - Gesicht und Tor zur Stadt" zu einem Preis von 89.195,40 € brutto 
zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   15 
Ja-Stimmen:   15 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

RAT/3-27/24 
KunstBUS 2024 der Stiftung Kunst und Kultur in der Oberlausitz 

 
1) Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. nahm den Sachstandsbericht zum KunstBUS 2024 zur Kenntnis.  
 
2) Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. stimmte der Umsetzung des Projektes einschließlich der notwendigen 

Auswirkungen auf die Satzung zur Gebührenordnung für das Glasmuseum der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. zu.  
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   15 
Ja-Stimmen:   15 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

RAT/3-28/24 
Beschluss über die Satzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/ O.L. für die Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrsatzung 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/ O.L. beschloss folgende: 
 
Satzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. für die Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrsatzung - 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. hatte in seiner Sitzung am 26.03.2024 auf Grund von 1. § 4 Abs. 1 Satz 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist, und 2. § 15 Abs. 4 des Sächsischen 
Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), 
das zuletzt durch das Gesetz vom 8. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 2) geändert worden ist, die nachfolgende Satzung beschlossen. 
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§ 1  
Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr  
 
(1) Die Feuerwehr der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. ist eine aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Angehörigen bestehende 
Einrichtung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
 
(2) Die Feuerwehr führt den Namen „Freiwillige Feuerwehr Weißwasser/O.L.“, im folgenden Feuerwehr genannt. 
 
(3) Neben der aktiven Abteilung der Feuerwehr können eine Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie eine Alters- und Ehrenabteilung gebil-
det werden. 
 
(4) Die Leitung der Feuerwehr obliegt dem Gemeindewehrleiter und seinen mindestens einen, jedoch maximal drei Stellvertretern. Die-
se unterstehen organisatorisch dem Oberbürgermeister.  
 
 
§ 2  
Pflichten der Feuerwehr 
 
(1) Die Feuerwehr hat die Pflicht 
  
a) Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen, 
b) technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren 
zu leisten und  
c) nach Maßgabe der §§ 22 und 23 SächsBRKG Brandverhütungsschauen und Brandsicherheitswachen durchzuführen sowie Stel-
lungnahmen zu Belangen des Brandschutzes abzugeben.  
 
(2) Der Oberbürgermeister oder sein Beauftragter kann die Feuerwehr zu Hilfeleistungen bei der Bewältigung besonderer Notlagen her-
anziehen.  
 
 
§ 3  
Laufbahn- und Tarifbestimmungen 
 
Für die hauptberuflichen Angehörigen der Feuerwehr gelten gemäß § 18 Abs. 1 SächsBRKG bezüglich der Einstellung und Ausbildung, 
die Grundsätze der Berufsfeuerwehr. 
Es gelten die Laufbahn- und Tarifbestimmungen sowie innerdienstlichen Weisungen.  
 
 
§ 4  
Aufnahme in die Feuerwehr 
 
(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die aktive Abteilung der Feuerwehr sind 
 
a) das vollendete 16. Lebensjahr, 
b) die Erfüllung der körperlichen und gesundheitlichen Anforderungen an den Feuerwehrdienst, 
c) die charakterliche Eignung,  
d) die Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit,  
e) die Bereitschaft zur Teilnahme an der geforderten Mindestausbildung von jährlich 40 
Stunden im laufenden Ausbildungsjahr (nach den gültigen Feuerwehrdienstvorschriften),  
f) die Bereitschaft, den Dienst unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, 
Glauben, Krankheit, sozialer Stellung oder sexueller Identität von in Not geratenen Personen sowie von anderen Feuerwehrangehöri-
gen auszuüben. 
 
Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18 Abs. 4 SächsBRKG sein. Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der Per-
sonensorgeberechtigten und zumindest deren Bestätigung über die gesundheitliche Eignung des Minderjährigen vorliegen. Die Bewer-
ber für den aktiven Feuerwehrdienst sollen im Einzugsbereich der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. wohnen oder einer regelmäßi-
gen Beschäftigung oder Ausbildung nachgehen oder in sonstiger Weise regelmäßig für Einsätze zur Verfügung stehen. Sofern die Be-
werber nicht im Einzugsbereich der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. wohnen, haben sie ihre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr 
ihres Wohnortes nachzuweisen. 
 
(2) Die erforderliche Eignung besitzen in der Regel Personen nicht, 
 
a) die Mitglied 

aa) in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten wurde oder der einem unanfecht-
baren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt, oder 
bb) in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des Bundesverfassungsgerichtsge-
setzes festgestellt hat, waren, wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft fünf Jahre noch nicht verstrichen sind, 

 
b) bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in den letzten fünf Jahren  

ba) Bestrebungen einzeln verfolgt haben, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind oder durch Anwen-
dung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährden,  
bb) Mitglied in einer Vereinigung waren, die solche Bestrebungen verfolgt oder verfolgt hat, oder  
bc) eine solche Vereinigung unterstützt haben. 

 
(3) Die Bewerber sollten in keiner anderen Hilfsorganisation aktiv tätig sein. 
Der Gemeindewehrleiter entscheidet, nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, über Ausnahmen. 
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(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die Gemeinde zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der Gemeindewehrleiter nach einer 
einjährigen Probezeit und Anhörung der Hauptversammlung. Die Probezeit entfällt bei Angehörigen, die aus der eigenen Jugendfeuer-
wehr übertreten. 
Neu aufgenommene Mitglieder der Feuerwehr werden vom Gemeindewehrleiter durch Handschlag verpflichtet. 
 
(5) Bewerber, die nachweislich bereits Mitglied einer Feuerwehr waren, werden mit dem bereits erworbenen Dienstgrad und der bishe-
rigen Dienstzeit übernommen. Absolvierte Lehrgänge werden nur nach Vorlage der entsprechenden Nachweise im Original anerkannt. 
Dies gilt auch bei Gleichwertigkeit von Lehrgangsabschlüssen.  
 
(6) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem Antragsteller durch schriftlichen Verwaltungsakt mitzutei-
len. 
 
(7) Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält bei seiner Aufnahme einen Dienstausweis, eine Kopie dieser Satzung inklusive weitere, für 
die Feuerwehr geltende Regelungen und Anweisungen. 
 
§ 5  
Aktive und ruhende Mitgliedschaft 
 
(1) Ein aktives Feuerwehrmitglied ist derjenige, der gemäß § 4 in der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser/O.L. aufgenommen wurde 
und an der Erfüllung der Aufgaben (§ 2 der Satzung) unmittelbar mitwirkt, indem er regelmäßig Ausbildungs-, Übungs- und Einsatz-
dienst leistet.  
 
(2) Ist ein Feuerwehrangehöriger länger als 3 Monate wegen Krankheit, aus beruflichen oder persönlichen Gründen, die eine besondere 
Härte bedeuten, am aktiven Feuerwehrdienst gehindert, so ist die aktive Mitgliedschaft auf Antrag, für einen Zeitraum von max. 2 Jah-
ren in eine ruhende Mitgliedschaft zu überführen. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr endet nach 2 Jahren ruhender Mitgliedschaft au-
tomatisch. 
 
(3) Der Antrag zur ruhenden Mitgliedschaft ist unter Angabe der Gründe schriftlich durch den Feuerwehrangehörigen an den Gemein-
dewehrleiter zu richten. Der Gemeindewehrleiter entscheidet nach Anhörung des Feuerwehrausschusses über den Antrag und stellt 
unter Angabe der Gründe die ruhende Mitgliedschaft fest. Die Beendigung der ruhenden Mitgliedschaft ist durch den betreffenden Feu-
erwehrangehörigen ebenfalls schriftlich mitzuteilen. 
 
(4) Während der ruhenden Mitgliedschaft in der Feuerwehr ist es dem betreffenden Feuerwehrangehörigen nicht möglich, an Einsätzen 
und Einsatzübungen teilzunehmen. 
Weiterhin erfolgt keine Benachrichtigung über den Dienstplan und sonstige Interna. Dies gilt für analoge und digitale Medien. 
Alle weiteren zur Dienstausübung überlassenen Schlüssel, Gerätschaften und Funkmeldeempfänger inkl. Zubehör sind in einem or-
dentlichen und sauberen Zustand abzugeben. Außerdem besteht in dieser Zeit kein Anspruch auf Ehrungen und Entschädigungen. Zei-
ten der ruhenden Mitgliedschaft werden nicht auf die Zugehörigkeit der Feuerwehr angerechnet. 
 
 
§ 6  
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes  
 
(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Angehörige der Feuerwehr  
a) die Probezeit nicht erfolgreich absolviert hat, 
b) das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, 
c) auf schriftlichen Antrag in die Alters- und Ehrenabteilung wechselt,  
d) ungeeignet zum Feuerwehrdienst entsprechend § 18 Abs. 4 SächsBRKG wird,  
e) aus der Feuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird, 
f) seine aktive Mitgliedschaft nicht vor Ablauf des 2. Ruhejahres seiner ruhenden  
Mitgliedschaft schriftlich aktiviert, 
g) bei Minderjährigen ein Personensorgeberechtigter seine Zustimmung nach § 4 Abs. 1  
schriftlich zurücknimmt. 
 
(2) Der Feuerwehrdienst kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen beendet werden, wenn der Dienst für ihn aus persönlichen oder 
beruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet. 
 
(3) Ein Feuerwehrangehöriger hat die Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in eine andere Gemeinde unverzüglich dem Gemeinde-
wehrleiter schriftlich anzuzeigen. Er ist auf schriftlichen Antrag aus dem Feuerwehrdienst zu entlassen. Sofern er nicht nachweisen 
kann, dass er weiterhin regelmäßig an Aus- und Fortbildungen sowie an Einsätzen teilnehmen kann, kann sein Feuerwehrdienst been-
det werden. Über die Entlassung entscheidet der Gemeindewehrleiter nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. 
 
(4) Der aktive Feuerwehrdienst soll aus wichtigem Grund beendet werden. Dies gilt insbesondere,  
a) wenn der Feuerwehrangehörige die Lehrgänge zum Truppmann (Teil 1 und 2) und zum Sprechfunker in einem angemessenen Zeit-
raum nicht erfolgreich abschließen kann und das Verschulden in seiner Person liegt, 
b) bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst, 
c) bei Missachtung der gültigen Organisationsanweisungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Weißwasser/O.L., 
d) bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflicht,  
e) bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feuerwehr,  
f) wenn sich herausstellt, dass der Feuerwehrangehörige nicht im Sinne des § 4 Absatz 1 
Buchst. f) handelt oder die Nichteignung im Sinne des § 4 Absatz 2 festgestellt wird, oder  
g) bei einem Verhalten, das eine erhebliche und andauernde Störung des Zusammenlebens in der Feuerwehr verursacht hat oder be-
fürchten lässt.  
(5) Zur Vorbereitung der Entscheidung nach Absatz 4 kann der Feuerwehrangehörige vorläufig des Dienstes enthoben werden, wenn 
andernfalls der Dienstbetrieb oder die Sachverhaltsaufklärung beeinträchtigt würden. 
 
(6) Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind durch schriftlichen Verwaltungsakt zu treffen. 
Der Betroffene ist vor den Entscheidungen nach Satz 1 anzuhören. Widerspruch und Klage gegen die Entscheidungen nach Satz 1 ha-
ben keine aufschiebende Wirkung. 
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(7) Der Feuerwehrangehörige hat mit Erlass des Verwaltungsaktes innerhalb von 14 Tagen den Dienstausweis, sämtliche überlassene 
Schlüssel, seine Uniform, die persönliche Ausrüstung, die von der Feuerwehr erhaltenen Ausbildungs- und Schulungsmaterialien, 
Dienstvorschriften und dergleichen, sowie alle weiteren zur Dienstausübung überlassenen Gerätschaften und Funkmeldeempfänger 
inkl. Zubehör in einem ordentlichen und sauberen Zustand abzugeben. Erfolgt dies nicht, werden die fehlenden Gegenstände auf 
Grundlage der Wiederbeschaffungskosten in Rechnung gestellt.  
 
(8) Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige können auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer der Zugehörigkeit zur Feuerwehr, 
den letzten Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion erhalten.  
 
 
§ 7  
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr  
 
(1) Die aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr haben das Recht, den ehrenamtlich tätigen 
Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter sowie die Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen.  
 
(2) Die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. hat nach Maßgabe des § 61 SächsBRKG die Freistellung der Angehörigen der Feuerwehr 
für die Teilnahme an Einsätzen, Einsatzübungen und für die Aus- und Fortbildung zu erwirken. Zu Maßnahmen der Jugend-, Verbands- 
und Öffentlichkeitsarbeit kann eine Freistellung auf Antrag erfolgen. 
 
(3) Funktionsträger nach § 63 Abs. 1 SächsBRKG und § 13 Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO) sowie andere Angehörige 
der Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädigung in der 
festgelegten Höhe der Entschädigungssatzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
 
(4) Angehörige der Feuerwehr erhalten auf schriftlichen Antrag Auslagen nach § 63 SächsBRKG. Darüber hinaus erstattet die Große 
Kreisstadt Weißwasser/O.L. Sachschäden, die Angehörigen der Feuerwehr in Ausübung ihres Dienstes entstehen, sowie Vermögens-
werte Versicherungsnachteile nach Maßgabe des § 63 Abs. 2 SächsBRKG.  
 
(5) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr haben die ihnen aus der Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr erwachsenden Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie sind insbesondere verpflichtet:  
a) am Dienst und an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) regelmäßig und pünktlich, 
entsprechend den geltenden Gesetzen und Verordnungen, teilzunehmen,  
b) sich bei Alarm unverzüglich am Feuerwehrgerätehaus einzufinden,  
c) den dienstlichen Weisungen und Befehlen der Vorgesetzten nachzukommen,  
d) im Dienst und außerhalb des Dienstes sowie in der Öffentlichkeit ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Ange-
hörigen der Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten, 
e) die Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und die gültigen 
Organisationsanweisungen der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser/O.L. für den Feuerwehrdienst zu beachten und einzuhalten,  
f) sich regelmäßig nach Aufforderung den jeweiligen Tauglichkeitsuntersuchungen zu unterziehen,  
g) die ihnen anvertrauten Ausrüstungsgegenstände nach §6 Absatz 7, Dienstbekleidung, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft zu 
pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, 
h) die Verlegung des ständigen Wohnsitzes unverzüglich dem Gemeindewehrleiter schriftlich mitzuteilen und 
i) Feuerwehrangehörige mit Doppelmitgliedschaft müssen mindestens 20 Ausbildungsstunden in der hiesigen Feuerwehr ableisten. In 
beiden Feuerwehren zusammen müssen mind. 40 Ausbildungsstunden erbracht werden. 
 
(6) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr haben eine Ortsabwesenheit von länger als drei Wochen dem Gemeindewehrleiter oder 
seinen Stellvertretern rechtzeitig anzuzeigen und eine Dienstverhinderung ihrem unmittelbaren Vorgesetzten vor Dienstbeginn zu mel-
den. 
 
(7) Verletzt ein Angehöriger der Feuerwehr schuldhaft die obliegenden Dienstpflichten, so kann der Gemeindewehrleiter  
 a) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen,  
 b) die Androhung des Ausschlusses aussprechen,  
 c) die Dienstbeendigung nach Absprache mit dem Oberbürgermeister einleiten.  
 
Der Feuerwehrausschuss ist zuvor zu hören. Dem Angehörigen der Feuerwehr ist Gelegenheit zu geben, sich zu den gegen ihn vorge-
brachten Vorwürfen zu äußern. Bei Verletzung der Dienstpflicht kann ein Feuerwehrangehöriger durch den Gemeindewehrleiter nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses vorläufig vom Dienst ausgeschlossen werden.  
 
(8) Kann der Angehörige im aktiven Dienst die Pflichten nach §7 Absatz 5 Satz 2 a) und b) nicht im geforderten Maß erfüllen, verliert er 
auf Antrag oder nach Feststellung des Gemeindewehrleiters zumindest vorübergehend den Status und die Rechte eines Angehörigen 
im aktiven Feuerwehrdienst.  
 
(9) Disziplinarmaßnahmen bei hauptamtlichen Angehörigen regelt der Dienstherr. 
 
 
§ 8  
Jugendfeuerwehr  
 
 (1) Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser/O.L. führt den Namen „Jugendfeuerwehr Weißwasser/O.L.“. 
Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbstständige Gruppe innerhalb der Feuerwehr nach den Grundsätzen der Jugendordnung der Ju-
gendfeuerwehr Sachsen in der jeweils gültigen Fassung. Der Jugendfeuerwehr steht ein Jugendfeuerwehrwart und ein oder mehrere 
stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte vor. Über die Anzahl der Stellvertreter entscheidet der Gemeindewehrleiter nach Anhörung des 
Jugendfeuerwehrwartes und im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss. 
 
(2) Der Jugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter müssen aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser/O.L. sein und 
werden vom Gemeindewehrleiter und nach Anhörung des Feuerwehrausschusses für die Dauer von fünf Jahren bestellt. 
Eine Rücknahme der Bestellung ist aus triftigen Gründen jederzeit möglich. Die betreffenden Angehörigen müssen, neben feuerwehr-
spezifischen Kenntnissen, über ausreichende Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen verfügen. Dies ist durch den Ab-
schluss des Lehrganges „Jugendfeuerwehrwart“ oder eine andere mindestens gleichwertige, pädagogische Qualifikation nachzuweisen. 
Der Jugendfeuerwehrwart vertritt die Jugendfeuerwehr nach außen. 
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(3) Der Jugendfeuerwehrwart soll gemeinsam mit seinen Stellvertretern und Betreuern mindestens viermal im Jahr tagen. Zu den Bera-
tungen sind auch der Leiter der Kinderfeuerwehr und dessen Stellvertreter einzuladen. Über die Beratungen ist eine Niederschrift zu 
führen, die dem Gemeindewehrleiter zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. 
 
(4) In der Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 8. Lebensjahr bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 
aufgenommen werden. § 18 Abs. 4 Satz 2 SächsBRKG bleibt unberührt.  
Dem Aufnahmeantrag muss die schriftliche Zustimmung der Personensorgeberechtigten beigefügt sein.  
 
(5) Über die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr entscheidet der Jugendfeuerwehrwart im Einvernehmen mit dem Gemeindewehrleiter. 
Im Übrigen gelten die Festlegungen des § 4 entsprechend.  
 
(6) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied  
 - in die aktive Abteilung aufgenommen wird, spätestens jedoch mit Vollendung des  
 18. Lebensjahres,  
 - aus der Jugendfeuerwehr ausstritt,  
 - den gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht mehr gewachsen ist oder  
 - aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.  
Gleiches gilt, wenn ein Personensorgeberechtigter seine Zustimmung nach Absatz 2 
schriftlich zurücknimmt.  
 
(7) Die Entlassung oder den Ausschluss aus der Jugendfeuerwehr entscheidet der Gemeindewehrleiter auf Vorschlag des Jugendfeu-
erwehrwartes. 
 
(8) Der Angehörige der Jugendfeuerwehr hat das Recht und die Pflicht, an den Veranstaltungen und Ausbildungen der Jugendfeuer-
wehr regelmäßig und aktiv teilzunehmen. Er ist verpflichtet, den dienstlichen Anordnungen des Jugendfeuerwehrwartes, dessen Stell-
vertreter und Betreuer, des Gemeindewehrleiters, dessen Stellvertreter sowie den anderen Vorgesetzten und Weisungsbefugten der 
Feuerwehr Folge zu leisten und sich kameradschaftlich zu verhalten. 
 
(9) Der Jugendfeuerwehrwart oder sein Stellvertreter vertritt die Jugendfeuerwehr vor dem Feuerwehrausschuss.  
 
 
§ 9  
Kinderfeuerwehr  
(1) In der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. kann eine Kinderfeuerwehr gebildet werden. Dabei müssen die gültigen Regelungen des 
Freistaates Sachsen eingehalten werden. 
 
(2) In die Kinderfeuerwehr können Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr aufgenommen werden. Die Zugehörigkeit zur Kinderfeuer-
wehr endet, wenn das Kind in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wird, spätestens jedoch mit der Vollendung des 10. Lebensjahrs.  
 
(3) Die Vorschriften des § 8 gelten sinngemäß. 
 
 
§ 10  
Alters- und Ehrenabteilung 
 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung können Angehörige der Feuerwehr bei Überlassung der Dienstkleidung übernommen werden, 
wenn: 
 
a) sie aus dem aktiven Dienst alters- oder gesundheitsbedingt ausgeschieden sind,  
b) sie das 65. Lebensjahr vollendet haben,  
c) aber spätestens, wenn sie das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet haben oder  
d) dauerhaft dienstunfähig sind. 
 
(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf Antrag Angehörigen den Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn der aktive 
Dienst in der Feuerwehr für sie aus persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere Härte bedeutet. 
 
(3) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung können vom Gemeindewehrleiter mit ihrer eigenen Zustimmung zu Übungen und 
Einsätzen unterstützend herangezogen werden. 
 
(4) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung wählen ihren Sprecher für die Dauer von fünf Jahren. 
 
 
§ 11 
Nicht aktive Mitglieder 
 
(1) Nicht aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser/O.L. sind Angehörige, die Aufgaben außerhalb des Einsatzdienstes 
und Ausbildungsdienstes erfüllen. Zu ihnen zählen Helfer bei der Kinder-, Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit, Ganztagsangeboten für 
Schulen, sowie Wettkämpfer im Feuerwehrsport. Die nicht aktiven Mitglieder sind den jeweiligen Arbeitsgruppen und Interessenge-
meinschaften zugeordnet.  
 
(2) Nicht aktive Mitglieder haben keinen Anspruch auf Entschädigung und Anerkennung von Dienstjubiläen gemäß Feuerwehrentschä-
digungssatzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. Sie sind nach Anhörung des Feuerwehrausschusses aus der Feuerwehr zu 
entlassen, wenn Sie keine Helfer mehr nach Absatz 1 sind. 
Sie sind nicht wahlberechtigt. 
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§ 12  
Ehrenmitglieder 
 
(1) Der Oberbürgermeister kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses verdiente ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr oder 
Personen, die sich um das Feuerwehrwesen oder den Brandschutz in der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. besonders verdient ge-
macht haben, zu Ehrenmitgliedern der Feuerwehr ernennen. 
 
(2) Im Fall des § 6 Absatz 4 Buchst. d) und e) ist die Abberufung möglich. 
 
 
§ 13  
Organe der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Organe der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser/O.L. sind:  
 
a) die Hauptversammlung 
b) der Feuerwehrausschuss 
c) der Gemeindewehrleiter. 
 
 
§ 14  
Hauptversammlung  
 
(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindewehrleiters ist jährlich eine ordentliche Hauptversammlung der Feuerwehr durchzuführen. Der 
Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit nicht der Feuerwehrausschuss oder der Gemeinde-
wehrleiter zuständig ist, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. In der Hauptversammlung hat der Gemeindewehrleiter einen 
Bericht über die Tätigkeit der Feuerwehr im abgelaufenen Jahr abzugeben. 
 
(2) Die ordentliche Hauptversammlung ist vom Gemeindewehrleiter einzuberufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist inner-
halb eines Monats einzuberufen, wenn das von mindestens einem Drittel der nach § 7 Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehöri-
gen der Feuerwehr schriftlich unter Angabe der Gründe gefordert wird. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den 
Angehörigen der Feuerwehr und dem Oberbürgermeister mindestens 14 Kalendertage vor der Versammlung bekannt zu geben.  
 
(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der nach § 7 Abs. 1 Wahlberechtigten anwesend ist. Bei Be-
schlussunfähigkeit ist innerhalb eines Monats eine zweite Hauptversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesen-
den, nach § 7 Abs. 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. 
Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 
 
(4) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die dem Oberbürgermeister vorzulegen ist. 
 
 
§ 15  
Feuerwehrausschuss 
 
(1) Der Feuerwehrausschuss ist beratendes Organ des Gemeindewehrleiters. Er fasst Beschlüsse zur Finanz-, Dienst- und Einsatzpla-
nung sowie Ehrenmitgliedschaft. Darüber hinaus behandelt er Fragen über grundsätzliche Probleme der Feuerwehr, dient dem Informa-
tionsaustausch und der Koordination von Terminen und Maßnahmen. 
 
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem: 
 
a) Gemeindewehrleiter als Vorsitzenden,  
b) seinen Stellvertretern, 
c) dem Jugendfeuerwehrwart oder dessen Stellvertreter, 
d) dem Kinderfeuerwehrwart oder dessen Stellvertreter, 
e) dem Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung oder dessen Stellvertreter,  
f) sowie vier in der Hauptversammlung gewählten aktiven ehrenamtlichen Angehörigen.  
Stimmberechtigt sind der Gemeindewehrleiter, der Jugendfeuerwehrwart, der Kinderfeuerwehrwart, der Sprecher der Alters- und Eh-
renabteilung, im Verhinderungsfall ihre Vertreter sowie die vier gewählten aktiven Angehörigen. 
Der Schriftführer nimmt ohne Stimmberechtigung an den Ausschusssitzungen teil. 
 
(3) Der Feuerwehrausschuss tagt mindestens viermal im Jahr. Die Beratungen sind vom Vorsitzenden mit Bekanntgabe der Tagesord-
nung einzuberufen. Mehr Beratungen sind zulässig und können vom Vorsitzenden einberufen werden. Sie sind einzuberufen, wenn dies 
mindestens ein Drittel seiner Mitglieder bei Angabe der von ihnen geforderten Tagesordnung verlangt. 
 
(4) Der Oberbürgermeister ist zu den Beratungen des Feuerwehrausschusses einzuladen. 
 
(5) Zu den Sitzungen des Feuerwehrausschusses können weitere Personen hinzugezogen werden. Diese sind nicht stimmberechtigt. 
 
(6) Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.  
Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.  
 
(7) Die Beratungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über die Beratung ist eine Niederschrift anzufertigen. 
 
(8) Jeder aktive Angehörige der Feuerwehr kann zu Beginn der Ausschusssitzung schriftlich Themen vorbringen. Diese müssen dem 
Gemeindewehrleiter oder seinem Stellvertreter oder einem Ausschussmitglied übergeben werden. 
 
(9) Die vier gewählten Vertreter des Feuerwehrausschusses werden auf Vorschlag von den nach § 7 Abs. 1 Wahlberechtigten, für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Zur Erfüllung der von ihnen wahrgenommenen Aufgaben müssen alle Vertreter persönlich und fachlich 
geeignet sein. 
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§ 16  
Gemeindewehrleiter / Stellvertreter des Gemeindewehrleiters 
 
(1) Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter werden nach § 19 gewählt und berufen. 
 
(2) Der Gemeindewehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich und führt die ihm durch Gesetz und dieser Sat-
zung übertragenen Aufgaben aus. Er hat insbesondere - auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehörigen der 
Feuerwehr  
 entsprechend den Feuerwehrdienstvorschriften hinzuwirken,  
- regelmäßig die Einsätze der Feuerwehr zu leiten oder diese Aufgabe an einen ausreichend qualifizierten Angehörigen im aktiven Feu-
erwehrdienst zu übertragen, 
- die Ausbildungsdienste so zu organisieren, dass jeder aktive Feuerwehrangehörige jährlich an  
 mindestens 40 Stunden Ausbildung teilnehmen kann,  
- dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt und ihm vorgelegt werden,  
- die Tätigkeit der von ihm bestellten Funktionsträger zu kontrollieren, 
- auf eine ordnungsgemäße und den Vorschriften entsprechende Ausrüstung der Feuerwehr mit Einsatzmitteln hinzuwirken, 
- für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften, der in dieser Satzung festgelegten Regeln, und der einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften zu sorgen, 
- für minderjährige Feuerwehrangehörige gelten die Bestimmungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie bestehende Aufsichts- und Fürsorgepflichten, 
- Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffend, dem Oberbürgermeister  
 umgehend mitzuteilen. 
 
(3) Der Oberbürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufgaben des Brandschutzes übertragen. 
 
(4) Der Gemeindewehrleiter soll den Oberbürgermeister, und dem Stadtrat in allen feuerwehr- und brandschutztechnischen Angelegen-
heiten beraten. Er ist bei Beratungen in der Stadt zu Angelegenheiten der Feuerwehr und des Brandschutzes zu hören.  
Die Stellvertreter des Gemeindewehrleiters haben den Gemeindewehrleiter bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihn 
bei Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung und die Aufgabenverteilung legt der Ge-
meindewehrleiter fest. 
 
(5) Der Gemeindewehrleiter und die Stellvertreter des Gemeindewehrleiters können bei groben Verstößen gegen die Dienstpflichten 
oder wenn sie die geforderten Voraussetzungen an das Amt nicht mehr erfüllen, vom Oberbürgermeister nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses abberufen werden. Die geforderten Voraussetzungen an das Amt sind durch die gewählte Person insbesondere dann 
nicht mehr erfüllbar, wenn die Verpflichtung nach § 19 Absatz 4 zur erfolgreichen Absolvierung eines Lehrgangs aus in der Person 
selbst liegenden Gründen nicht möglich ist. 
 
§ 17  
Bestellung von Funktionsträgern 
 
(1) Funktionsträger werden unterschieden in: 
 
a) zu bestellende Funktionsträger:  
- Führungskräfte im Ausrückedienst (A-Dienst), 
- Gruppenführer und Zugführer (Unterführer), 
- Beauftragte/Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit, 
- der Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung sowie dessen Stellvertreter,  
- der Jugendfeuerwehrwart sowie dessen Stellvertreter, 
- der Kinderfeuerwehrwart sowie dessen Stellvertreter 
 
b) weitere mögliche zu bestellende Funktionsträger: 
- ein zusätzlicher ehrenamtlicher Beauftragter für Geräte und Fahrzeuge, 
- ein zusätzlicher ehrenamtlicher Beauftragter für Bekleidung, 
- Beauftragte für Digitalfunk und Einsatzinformationssystemen, 
- Beauftragte für Presse- und Medienarbeit der Feuerwehr, 
- Betreuer der Kinderfeuerwehr 
 
(2) Der Gemeindewehrleiter bestellt die Funktionsträger in Absprache mit dem Feuerwehrausschuss schriftlich. Der Gemeindewehrleiter 
kann die Bestellung nach Anhörung des Feuerwehrausschusses jederzeit widerrufen. Die Funktionsträger führen ihre Aufgaben nach 
Weisungen ihrer Vorgesetzten aus.  
 
(3) Als Funktionsträger dürfen nur aktive Angehörige im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, die persönlich geeignet sind, über prakti-
sche Erfahrungen im Feuerwehrdienst verfügen, die erforderlichen Qualifikationen besitzen und an spezifischen Fortbildungen regel-
mäßig teilnehmen. Der Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung sowie die Betreuer in der Kinderfeuerwehr können auch Personen sein, 
die nicht aktive Angehörige im Feuerwehrdienst sind. 
 
 
§ 18 
Schriftführer 
 
(1) Der Schriftführer wird vom Feuerwehrausschuss für die Dauer von fünf Jahren gewählt, die Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Schriftführer hat Niederschriften über die Beratungen des Feuerwehrausschusses und über Hauptversammlungen zu fertigen. 
 
 
§ 19 
Wahlen  
  
(1) Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter werden durch die nach § 7 Absatz 1 Wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen in 
der Hauptversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
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(2) Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf der Wahlperiode oder im Falle eines beabsichtigten vor-
zeitigen Ausscheidens oder nach Neuwahlen bis zur Berufung eines Nachfolgers weiterzuführen.  
Lehnt der Gemeindewehrleiter oder ein Stellvertreter aus wichtigem Grund im Sinne § 18 der Sächsischen Gemeindeordnung eine Wei-
terführung ab oder stehen dieser Weiterführung gewichtige Gründe in der Person des Gemeindewehrleiters oder eines Stellvertreters 
entgegen, kann der Oberbürgermeister einen geeigneten Feuerwehrangehörigen, vorübergehend mit der Wahrnehmung der Aufgaben 
betrauen.  
 
(3) Steht kein geeigneter Kandidat für ein in Absatz 1 genanntes Wahlamt zur Verfügung, beruft der Oberbürgermeister nach Anhörung 
der Hauptversammlung und mit Zustimmung des Feuerwehrausschusses einen geeigneten wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen 
längstens bis zum Ende der Berufungsdauer nach § 17 Absatz 2 Satz 2 SächsBRKG.  
 
(4) Gewählt werden kann nur, wer selbst wahlberechtigt ist, über diese Dienststellung erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie über die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen verfügt. Erforderliche fachliche Mindestvoraussetzung für den 
Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter ist die erfolgreich abgeschlossene Führungsausbildung „Leiter einer Feuerwehr“ und min-
destens „Zugführer“. 
Die Qualifikation zur vorhergehenden taktischen Führungsfunktion reicht aus, wenn sich der Kandidat schriftlich vor der Wahl verpflich-
tet, die erforderliche taktische Führungsausbildung innerhalb von zwei Jahren zu absolvieren. Die Kandidaten müssen ihren ersten 
Wohnsitz in der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. haben. Der ehrenamtliche aktive Feuerwehrdienst nach §5 Absatz 1 muss zu Be-
ginn und während der Wahlperiode gegeben sein. 
 
(5) Die nach § 17 Abs. 2 SächsBRKG durchzuführenden Wahlen sind mindestens zwei Wochen vorher, zusammen mit dem Wahlvor-
schlag, den Angehörigen der Feuerwehr bekannt zu machen. Der Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten enthalten, als zu wählen sind, 
und muss vom zuständigen Feuerwehrausschuss bestätigt sein. Betroffene Kandidaten sind im Feuerwehrausschuss nicht stimmbe-
rechtigt und müssen die Ausschusssitzung verlassen. 
 
(6) Wahlen sind vom Oberbürgermeister, seinem Stellvertreter oder einem von ihm benannten Beauftragten zu leiten. Die Wahlver-
sammlung benennt zwei Beisitzer, die zusammen mit dem Wahlleiter die Stimmenauszählung vornehmen. Die Beisitzer können Wahl-
berechtigte, jedoch keine Kandidaten sein. 
 
(7) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mehr als die Hälfte der nach § 7 Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrange-
hörigen anwesend ist. 
 
(8) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht für das jeweilige Amt nur ein Kandidat zur Wahl, kann die Wahl offen erfolgen, wenn kei-
ner der anwesenden Stimmberechtigten widerspricht. 
 
(9) Die Wahl zu mehreren Ämtern erfolgt in getrennten Wahlgängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine Stichwahl zwischen den 
beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen durchzuführen, bei der die einfache Mehrheit (mehr Ja- als Nein- Stimmen) entscheidet. 
Tritt nur ein Kandidat an, und erreicht dieser keine absolute Mehrheit, ist eine erneute Wahl nach Maßgabe dieses Paragraphen durch-
zuführen. Liegt bei mehreren Kandidaten Stimmgleichheit vor, entscheidet das Los.  
 
(10) Für die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses gelten die Absätze 1 bis 8, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist. Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses ist als Mehrheitswahl ohne Stimmhäufung durchzuführen. Jeder Wahlberechtig-
te hat so viele Stimmen, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen Feuerwehrangehörigen 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Liegt bei mehreren Kandidaten Stimmgleichheit vor, entscheidet das Los.  
 
(11) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.  
 
(12) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach der Wahl durch den Wahlleiter dem Oberbürgermeister zu überge-
ben. 
 
(13) Der Oberbürgermeister muss dem Wahlergebnis innerhalb einer Woche widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass es 
rechtswidrig ist; er kann ihm widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass es für die Gemeinde nachteilig ist. 
 
(14) Sofern kein Widerspruch nach §19 Absatz 13 erfolgt, beruft der Oberbürgermeister die Gewählten vor dem Stadtrat in die Positio-
nen. Der Oberbürgermeister informiert den Stadtrat über das Ergebnis der Wahlen. 
 
(15) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus dem Feuerwehrausschuss aus, rückt ein Ersatzmitglied nach. Ersatzmitglieder sind alle Wahl-
bewerber, die bei der Wahl für die zusätzlichen Mitglieder des Feuerwehrausschusses nicht die erforderliche Stimmenzahl, jedoch min-
destens eine Stimme erhalten haben. Die Reihenfolge der Ersatzmitglieder bestimmt sich nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht kein Ersatzmitglied mehr zur Verfügung, finden Nachwahlen nach Maßgabe des §19 Ab-
sätze 10 bis 14 statt. 
 
(16) Neuwahlen während der Wahlperiode sind anzusetzen, wenn zwei Drittel der Stimmberechtigten dies schriftlich vom Gemeinde-
wehrleiter fordern.  
 
 
§ 20 
Kreisfeuerwehrverband 
 
Die Feuerwehr ist Mitglied des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband werden durch die Stadt 
getragen.  
 
 
§ 21 
Sprachliche und verantwortliche Gleichstellung 
 
Wenn in dieser Satzung für Personen- oder Amtsbezeichnungen die männliche Form gewählt wurde, so sind damit stets auch die An-
gehörigen des weiblichen Geschlechts gemeint. Wird ein Amt von einer Frau wahrgenommen, so ist die weibliche Form der Amtsbe-
zeichnung zu verwenden. 
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§ 22 
Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. für die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) vom 
26.05.1999, in der Fassung der vierten Änderung vom 28.11.2012 außer Kraft.  
 
Weißwasser, den 27.03.2024 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   15 
Ja-Stimmen:   15 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO 
 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 
1.     die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.     Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.     der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.     vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 
a)     die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 
b)     die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahres-
frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 

RAT/3-29/24 
Beschluss zum Brandschutzbedarfsplan der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. für die Jahre 2023 bis 2028 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss den Brandschutzbedarfsplan der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
für die Jahre 2023 bis 2028. Sämtliche sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergebenden Einzelmaßnahmen mit finanziellen Auswir-
kungen bedürfen eines gesonderten Beschlusses durch den Stadtrat. 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   15 
Ja-Stimmen:   13 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  2 
 
 

RAT/3-30/24 
Annahme einer Geldspende 

 
Der Stadtrat beschloss die Annahme einer Geldspende von 
Bürger:  in Höhe von 500,00 Euro 
für die Verlängerung der Schwimmhallen-Öffnungszeiten im Schuljahr 2023/2024. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   14 
Ja-Stimmen:   14 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

RAT/3-31/24 
Annahme einer Geldspende 

 
Der Stadtrat beschloss die Annahme einer Geldspende von 
Bürger:  in Höhe von 500,00 Euro 
für die Verlängerung der Schwimmhallen-Öffnungszeiten im Schuljahr 2023/2024. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   14 
Ja-Stimmen:   14 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
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RAT/3-32/24 
Annahme einer Geldspende 

 
Der Stadtrat beschließt die Annahme einer Geldspende von 
Bürger:  in Höhe von 500,00 Euro 
für die Verlängerung der Schwimmhallen-Öffnungszeiten im Schuljahr 2023/2024. 
 
Bei einer erreichten Kostendeckung des Betriebskostendefizits, ist die Spende für die Aufstellung einer Parkbank im Freizeitpark  
Weißwasser zu verwenden. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt 
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   13 
Ja-Stimmen:   13 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
 
 

RAT/3-33/24 
Antrag der Wählervereinigung KLARTEXT - Bleiberecht/Asylsache 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser O.L. beauftragte den Oberbürgermeister, sich mit diesem Beschluss an den Innenmi-
nister des Landes Sachsen – Armin Schuster (CDU) – zu wenden und ihn aufzufordern, das Votum der Härtefallkommission zu respek-
tieren und Heberth Alvarado aus Venezuela sowie seiner Lebensgefährtin, deren Tochter und dem ungeborenen gemeinsamen Kind 
ein Bleiberecht in der Großen Kreisstadt Weißwasser O.L. einzuräumen. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser O.L. beauf-
tragte den Oberbürgermeister, sich diesbezüglich an den Landrat Dr. Stephan Meyer zu wenden um eine Lösung für das Bleiberecht 
mit dem Ausländeramt zu finden. Ebenfalls wird beauftragt Bleibemöglichkeiten für die Lebensgefährtin zu finden. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt  
Anzahl der Gremiumsmitglieder: 22 
davon anwesend:   13 
Ja-Stimmen:   13 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenthaltungen:  0 
  
 
 
 
 

 
Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses 

 
Der Haupt- und Sozialausschuss führt 

am Montag, den 08.04.2024, um 16.00 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses Weißwasser, Marktplatz 

seine 
Sitzung Nr. 44-4/24 

durch. 
 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Informationen/Anfragen 
2.1 Informationen des Oberbürgermeisters 
2.2 Beantwortung der Fragen aus der letzten Sitzung 
2.3 Neue Informationen und Anfragen der Stadträte 
3 Beschlussfassung 
4. Anträge 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 27.03.2024 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses 
 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss führt 

am Dienstag, den 09.04.2024, um 16.00 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses Weißwasser, Marktplatz 

seine  
Sitzung Nr. 42-4/24 

durch. 
 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Informationen/Anfragen 
2.1 Informationen des Oberbürgermeisters 
2.2 Beantwortung der Fragen aus der letzten Sitzung 
2.3 Neue Informationen und Anfragen der Stadträte 
3 Beschlussfassung 
3.1 Leistungsvergabe – Projektunterstützung im Referat Bau und Stadtplanung 
3.2 Sanierung Bahnhof Weißwasser/O.L. - Gesicht und Tor zur Stadt - Vergabe Los 31 Aufzugsanlagen 
3.3 Sanierung Bahnhof Weißwasser/O.L. - Gesicht und Tor zur Stadt - Vergabe Los 4a - Erdarbeiten / Wasserhaltungsarbeiten 
4 Anträge 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 27.03.2024 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Gemeinde Weißkeißel 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates Weißkeißel  
am 21.03.2024 gefassten Beschlusses 

 
WK/11/24 

Beschluss über die Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Weißkeißel 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißkeißel beschloss in seiner Sitzung am 28.03.2024 die Änderung der Feuerwehrsatzung der Ge-
meinde Weißkeißel i.d.F. vom 28.09.2023 wie folgt: 
 
1. Nach § 6 wird der folgende § 7 eingefügt: 
 
§ 7 Kinderfeuerwehr 
 
(1) In die Kinderfeuerwehr können Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr aufgenommen  
werden. Die Zugehörigkeit zur Kinderfeuerwehr endet, wenn das Kind in die Jugendfeuerwehr  
aufgenommen wird, spätestens jedoch mit dem vollendeten 10. Lebensjahr.  
 
(2) Die Vorschriften des § 7 Abs. 3 bis 6 gelten sinngemäß. 
 
2. Die nachfolgenden Paragraphen der Satzung werden hinsichtlich ihrer Bezifferung dementsprechend angepasst. 
 
 
3. Diese Satzung tritt am 01.05.2024 in Kraft 
 
Weißkeißel, den 22.03.2024 
 
Andreas Lysk 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO 
 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 
1.     die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.     Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.     der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.     vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 
a)     die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b)     die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahres-
frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 


